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§ 81a SGB V Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im 
Gesundheitswesen

(1) Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztlichen 
Bundesvereinigungen richten organisatorische Einheiten ein, die Fällen und 
Sachverhalten nachzugehen haben, die auf Unregelmäßigkeiten oder auf 
rechtswidrige oder zweckwidrige Nutzung von Finanzmitteln im 
Zusammenhang mit den Aufgaben der jeweiligen Kassenärztlichen 
Vereinigung oder Kassenärztlichen Bundesvereinigung hindeuten. Sie nehmen 
Kontrollbefugnisse nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches wahr.

(2) Jede Person kann sich in den Angelegenheiten des Absatzes 1 an die 
Kassenärztlichen Vereinigungen und Kassenärztlichen Bundesvereinigungen 
wenden. Die Einrichtungen nach Absatz 1 gehen den Hinweisen nach, wenn 
sie auf Grund der einzelnen Angaben oder der Gesamtumstände glaubhaft 
erscheinen.
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(3) Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztlichen 
Bundesvereinigungen haben zur Erfüllung der Aufgaben nach 
Absatz 1 untereinander und mit den Krankenkassen und ihren 
Verbänden zusammenzuarbeiten.

(4) Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztlichen 
Bundesvereinigungen sollen die Staatsanwaltschaft unverzüglich 
unterrichten, wenn die Prüfung ergibt, dass ein Anfangsverdacht 
auf strafbare Handlungen mit nicht nur geringfügiger Bedeutung für 
die gesetzliche Krankenversicherung bestehen könnte.

(5) Der Vorstand hat der Vertreterversammlung im Abstand von 
zwei Jahren, erstmals bis zum 31. Dezember 2005, über die Arbeit
und Ergebnisse der organisatorischen Einheiten nach Absatz 1 zu 
berichten. Der Bericht ist der zuständigen Aufsichtsbehörde 
zuzuleiten.
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§ 67c SGB X Datenspeicherung, -veränderung und –nutzu ng

(1) Das Speichern, Verändern oder nutzen von Sozialdaten durch in 
§ 35 des Ersten Buches genannten Stellen ist zulässig, wenn es 
zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle 
liegenden gesetzlichen Aufgaben nach diesem Gesetzbuch 
erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten 
erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, 
dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert oder genutzt 
werden, für die sie gespeichert worden sind.
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(2) Die nach Absatz 1 gespeicherten Daten dürfen von derselben 
Stelle für andere Zwecke nur gespeichert, verändert oder 
genutzt werden, wenn

1. die Daten für die Erfüllung von Aufgaben nach anderen 
Rechtsvorschriften dieses Gesetzbuches als diejenigen, für die 
sie erhoben wurden, erforderlich sind,

2. der Betroffene im Einzelfall eingewilligt hat oder

3. es zur Durchführung eines bestimmten Vorhabens der 
wissenschaftlichen Forschung oder Planung im 
Sozialleistungsbereich erforderlich ist und die Voraussetzungen 
des § 75 Abs. 1 vorliegen.
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(3) Ein Speicherung, Veränderung oder Nutzung für andere Zwecke 
liegt nicht vor, wenn sie für die Wahrnehmung von Aufsichts-, 
Kontroll- und Disziplinarbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der 
Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die 
verantwortliche Stelle erforderlich ist. Das gilt auch für die 
Veränderung oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken 
durch die verantwortliche Stelle, soweit nicht überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.
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(4) Sozialdaten, die ausschließlich zu Zwecken der 
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung
eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage 
gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.

(5) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Planung im 
Sozialleistungsbereich erhobene oder gespeicherte Sozialdaten 
dürfen von den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen nur für 
ein bestimmtes Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung im 
Sozialleistungsbereich oder der Planung im Sozialleistungsbereich 
verändert oder genutzt werden. Die Sozialdaten sind zu 
anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungs- oder 
Planungszweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert
zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person
zugeordnet werden können. sie dürfen mit den Einzelangaben nur 
zusammengeführt werden, soweit der Forschungs- oder 
Planungszweck dies erfordert.
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§ 11 StGB Personen- und Sachbegriffe

• Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. Angehöriger:
wer zu den folgenden Personen gehört:a) Verwandte und Verschwägerte 
gerader Linie, der Ehegatte, der Lebenspartner, der Verlobte, auch im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, Geschwister, Ehegatten oder 
Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der Ehegatten oder 
Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn die Ehe oder die 
Lebenspartnerschaft, welche die Beziehung begründet hat, nicht mehr 
besteht oder wenn die Verwandtschaft oder Schwägerschaft erloschen 
ist,b) Pflegeeltern und Pflegekinder;

2. 2. Amtsträger:
wer nach deutschem Rechta) Beamter oder Richter ist,b) in einem 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht oderc) sonst dazu 
bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren 
Auftrag Aufgaben der öffentlichen Verwaltung unbeschadet der zur
Aufgabenerfüllung gewählten Organisationsform wahrzunehmen;
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3. Richter: wer nach deutschem Recht Berufsrichter oder 
ehrenamtlicher Richter ist;

4. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter:
wer, ohne Amtsträger zu sein,a) bei einer Behörde oder bei 
einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahrnimmt, oderb) bei einem Verband oder sonstigen 
Zusammenschluß, Betrieb oder Unternehmen, die für eine 
Behörde oder für eine sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung ausführen,beschäftigt oder für sie tätig und auf die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines 
Gesetzes förmlich verpflichtet ist;

5. rechtswidrige Tat:
nur eine solche, die den Tatbestand eines Strafgesetzes 
verwirklicht;

www.arztrecht.de

10

6. Unternehmen einer Tat:
deren Versuch und deren Vollendung;

7. Behörde:
auch ein Gericht;

8. Maßnahme:
jede Maßregel der Besserung und Sicherung, der Verfall, die 
Einziehung und die Unbrauchbarmachung;

9. Entgelt:
jede in einem Vermögensvorteil bestehende Gegenleistung.



6

www.arztrecht.de

11

.(2) Vorsätzlich im Sinne dieses Gesetzes ist eine Tat auch dann, wenn sie 
einen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht, der hinsichtlich der Handlung 
Vorsatz voraussetzt, hinsichtlich einer dadurch verursachten besonderen 
Folge jedoch Fahrlässigkeit ausreichen läßt.

(3) Den Schriften stehen Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen 
und andere Darstellungen in denjenigen Vorschriften gleich, die auf diesen 
Absatz verweisen.
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§ 197a SGB V Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalt en im 
Gesundheitswesen

(1) Die Krankenkassen, wenn angezeigt ihre Landesverbände, und 
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen richten 
organisatorische Einheiten ein, die Fällen und Sachverhalten 
nachzugehen haben, die auf Unregelmäßigkeiten oder auf 
rechtswidrige oder zweckwidrige Nutzung von Finanzmitteln im 
Zusammenhang mit den Aufgaben der jeweiligen Krankenkasse 
oder des jeweiligen Verbandes hindeuten. Sie nehmen 
Kontrollbefugnisse nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches wahr.

(2) Jede Person kann sich in Angelegenheiten des Absatzes 1 an 
die Krankenkassen und die weiteren in Absatz 1 genannten 
Organisationen wenden. Die Einrichtungen nach Absatz 1 gehen 
den Hinweisen nach, wenn sie auf Grund der einzelnen Angaben 
oder der Gesamtumstände glaubhaft erscheinen.
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(3) Die Krankenkassen und die weiteren in Absatz 1 
genannten Organisationen haben zur Erfüllung der Aufgaben 
nach Absatz 1 untereinander und mit den Kassenärztlichen 
Vereinigungen und Kassenärztlichen Bundesvereinigungen 
zusammenzuarbeiten.

(4) Die Krankenkassen und die weiteren in Absatz 1 
genannten Organisationen sollen die Staatsanwaltschaft 
unverzüglich unterrichten, wenn die Prüfung ergibt, dass ein 
Anfangsverdacht auf strafbare Handlungen mit nicht nur 
geringfügiger Bedeutung für die gesetzliche 
Krankenversicherung bestehen könnte.

(5) Der Vorstand der Krankenkassen und der weiteren in 
Absatz 1 genannten Organisationen hat dem Verwaltungsrat 
im Abstand von zwei Jahren, erstmals bis zum 31. Dezember 
2005, über die Arbeit und Ergebnisse der organisatorischen 
Einheiten nach Absatz 1 zu berichten. Der Bericht ist der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zuzuleiten.
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§ 299 StGB Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr

(1) Wer als Angestellter oder Beauftragter eines geschäftlichen 
Betriebes im geschäftlichen Verkehr einen Vorteil für sich oder 
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen 
läßt oder annimmt, daß er einen anderen bei dem Bezug von 
Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb in 
unlauterer Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer im geschäftlichen Verkehr zu 
Zwecken des Wettbewerbs einem Angestellten oder 
Beauftragten eines geschäftlichen Betriebes einen Vorteil für 
diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, 
verspricht oder gewährt, daß er ihn oder einen anderen bei 
dem Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen in 
unlauterer Weise bevorzuge.
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Handlungen im 
ausländischen Wettbewerb.
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§ 331 StGB Vorteilsannahme

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich 
oder einen Dritten fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder 
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen 
läßt oder annimmt, daß er eine richterliche Handlung 
vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Der Versuch ist strafbar.
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(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter 
einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen läßt
oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer 
Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder 
der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die 
Annahme genehmigt.
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§ 332 StGB Bestechlichkeit

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder 
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich 
versprechen läßt oder annimmt, daß er eine 
Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme 
und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder 
verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren 
Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar.
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(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder 
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen 
läßt oder annimmt, daß er eine richterliche Handlung 
vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine 
richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In 
minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren.

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige 
Handlung fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, so sind 
die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem 
anderen gegenüber bereit gezeigt hat,

1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,
2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei 

Ausübung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu 
lassen.
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§ 333 StGB Vorteilsgewährung

(1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der 
Bundeswehr für die Dienstausübung einen Vorteil für 
diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht oder 
gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil für 
diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür 
anbietet, verspricht oder gewährt, daß er eine richterliche 
Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.
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(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die 
zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die 
Annahme des Vorteils durch den Empfänger vorher genehmigt 
hat oder sie auf unverzügliche Anzeige des Empfängers 
genehmigt.
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Herzlichen Dank 
für Ihre

Aufmerksamkeit


